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BEHÖRDEN UND SONSTIGE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

1 Landkreis Helmstedt Stellungnahme vom 07.07.2023 

Die Gemeinde Lehre beabsichtigt, in der Ortslage Flechtorf die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Erweiterung eines ansässigen Gewerbebetriebes zu schaffen und auf einer Fläche 
die bisher eine Darstellung als "gemischte Baufläche" sowie "Wohnbaufläche" enthielt, nunmehr 
eine Darstellung als "gewerbliche Baufläche" einzuführen. Parallel hierzu wird das Verfahren 
zur 3. Änderung des Bebauungsplanes "An der Mühle" durchgeführt, um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung für die gewünschte Erweiterung 
zu schaffen. Zu diesem parallel laufenden Verfahren, gebe ich eine gesonderte Stellungnahme ab. 
Erklärtes Planungsziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, die derzeit bestehende Zersplitte-
rung des Betriebes auf verschiedene Örtlichkeiten zu beenden und dadurch u.a. den Lieferverkehr 
und somit auch die Verkehrs-, und Emissionsauswirkungen des Betriebes zu senken. Die so 
beschriebene Planungsabsicht beurteile ich als Behörde im Sinne des § 4 BauGB wie folgt.  

Allgemein ist bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung zu ermitteln, ob und ggf. in 
welchem Umfang Schutzgüter betroffen sind, es sich um einen Eingriff handelt, eine erforderliche 
Kompensationsfläche gesichert werden kann und artenschutzrelevante Belange betroffen sein 
können. Überschlägig sind dann geeignete Kompensationsflächen vorzuhalten. Eine Ausgleichs- 
und Ersatzpflicht wird zwar im Umweltbericht für einzelne Schutzgüter postuliert, Kompensati-
onsmaßnahmen werden aber lediglich allgemein als festzusetzende Aufwertungsmaßnahmen 
ohne nähere Angaben genannt. Da es sich vorliegend allerdings nur um einen verhältnismäßig 
kleinen Änderungsbereich handelt, sind Möglichkeiten der Kompensation auch ohne konkreten 
Flächennachweis denkbar, so dass gegen die gewählte Vorgehensweise auf der Flächennut-
zungsplanebene keine Bedenken bestehen. 

Ich weise allerdings darauf hin, dass sich unter Abschnitt 8.1 der Entwurfsbegründung bzw. des 
Umweltberichtes offenbar ein redaktioneller Fehler eingeschlichen hat; hier wird von einer Planung 
in Grasleben betreffend des dortigen Artenschutzzentrums als Planungsziel berichtet. Ich bitte 
dies entsprechend zu korrigieren. 

Bemerkung: 

Die Ausgleichsmaßnahme wird im parallel aufgestellten Bebauungsplan ("An der 
Mühle", 3. Änderung) bestimmt werden. Die Begründung wird korrigiert. 

Grundsätzlich bestehen gegen die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes aus was-
serrechtlicher Sicht keine Bedenken. Das vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet der 
Schunter wird nicht berührt. 

Altablagerungen oder Bodenverunreinigungen sind im Plangebiet nicht bekannt. Hinweise auf 
Bodenverunreinigungen wären umgehend meiner Unteren Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die geplante Änderung auf Ebene des 
Flächennutzungsplanes keine grundsätzlichen Bedenken. 

Aus archäologischer Sicht sind die nachfolgenden Bestimmungen zu beachten. 

Aufgrund nahe gelegener Fundstellen und der topografisch siedlungsgünstigen Lage liegt eine 
archäologische Verdachtsfläche im Plangebiet vor. Daher ist es zwingend erforderlich gem. § 13 
des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) in Absprache mit der Kreisarchäologie potenziell 
künftige Tiefbauarbeiten unter Aufsicht einer archäologischen Fachfirma durchzuführen. Bei Bedarf 
können archäologische Maßnahmen im Vorfeld von Erdarbeiten oder Baumaßnahmen in Form 
von Baggersondagen durch eine archäologische Fachfirma veranlasst werden. 

Es greift § 14 NDSchG. Sollten bei den Bauarbeiten Sachen oder Spuren gefunden werden, die 
auf Kulturdenkmale (d.h. Bodenfunde in Form von z.B. Knochen, Gefäßscherben, Steinwerkzeuge, 
Mauern, Bodenverfärbungen) schließen lassen, so sind diese gem. § 14 Abs. 1 NDSchG unver-
züglich der Kreisarchäologie ([…], Tel. 05351/ 121-2205, E-Mail: [bauordnungsamt@landkreis-
helmstedt.de]), dem Landesamt für Denkmalpflege, Stützpunkt Braunschweig ([…], Tel. 0531/ 121-
606-10) oder der Gemeinde anzuzeigen. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass derjenige ord-
nungswidrig handelt, der vorsätzlich oder fahrlässig die o.g. Anzeige nicht unverzüglich erstattet. 

mailto:bauordnungsamt@landkreis-helmstedt.de
mailto:bauordnungsamt@landkreis-helmstedt.de
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Zusätzlich zu den oben genannten Anforderungen sind die Erdarbeiten in jedem Falle spätestens 
zwei Wochen im Vorfeld bei der unteren Denkmalschutzbehörde […] anzuzeigen. 

Die genannten Auflagen sind in das weitere Planverfahren aufzunehmen. 

Auf der Planfläche sind bisher keine archäologischen Fundstellen bekannt. Aus der Nähe sind 
mehrere Fundstellen erfasst, die in der niedersächsischen Denkmalkartei (ADAB) verzeichnet 
sind. 144 m in Richtung Süden befinden sich Reste der Burg Campen, die unter der Fundstellen-
nummer 4 für die Gemarkung Flechtorf erfasst ist (s. Karte). In 184 m nordöstlicher Entfernung vom 
Plangebiet befindet sich eine Wüstung (Mittelalter) und eine Siedlung der römischen Kaiserzeit 
aus dem 1. bis 2. Jahrhundert n. Chr. (Flechtorf 8). Östlich daneben wurden mehrere Lesefunde 
geborgen (Flechtorf 10). Nördlich des Plangebietes, ca. 190 m, wurden Urnengräber der Bronze- 
und frühen Eisenzeit (1. Jahrtausend v. Chr.) entdeckt (Flechtorf 11). Hierzu ist eine Anlage dieser 
Stellungnahme beigefügt. 

Bemerkung: 

Die Ausführungen der Kreisarchäologie werden teils zur Überarbeitung der Begrün-
dung genutzt und teils als Hinweis aus Sicht der Fachplanung in die Begründung 
aufgenommen, zur Beachtung auf nachfolgenden Planungsebenen. 

2 NLStBV, zentraler GB 2, Dez. 22 Planung u. Umweltmanagement, Hannover keine Stellungnahme 

3 Wasserverband Weddel-Lehre Stellungnahme vom 04.07.2023 

Der Wasserverband Weddel-Lehre hat keine Bedenken gegen die geplanten Vorhaben. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass nahe des Grundstücks eine DN 150 PVC liegt, welche bei 
Tiefbaumaßnahmen vorher lokalisiert und durch geeignete Tiefbaumaßnahmen wie z.B. eine 
vibrationsarme Verbauart usw. geschützt werden muss. 

Weiter ist für das Grundstück eine Rückhaltung des Niederschlagswassers mit Reinigung und 
Vorbehandlung wegen der Verkehrsfläche und Metall-Fassaden/ Dächer notwendig, um die 
Verschmutzung des Gewässers zu minimieren, in das eingeleitet wird. 

Außerdem ist ein Überflutungsnachweis für das Grundstück zu führen. 

Bemerkung: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Träger keine Bedenken zur vorgelegten 
Planung geäußert hat. Die weitere Stellungnahme betrifft nicht die Planungsebene 
der Flächennutzungsplanung. 

4 Unterhaltungsverband Schunter keine Stellungnahme 

5 Regionalverband Großraum Braunschweig Stellungnahme vom 10.05.2023 

Als für den Großraum Braunschweig zuständige untere Landesplanungsbehörde und Träger 
der Regionalplanung nehme ich zu den o.g. Bauleitplänen im Rahmen der Behördenbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wie folgt Stellung: 

1. Sachverhalt 

Im Ortsteil Flechtorf der Gemeinde Lehre soll eine gleichzeitige Änderung des Flächennutzungs-
plans (FNP) und des Bebauungsplans für das Gebiet "An der Mühle" durchgeführt werden. Die 
vorliegenden Planungen betreffen eine rd. 0,7 ha große Fläche, die innerörtlich im Bereich der 
Mühle im Ort Flechtorf liegt. Südöstlich des Plangebiets liegt der Stammsitz des Unternehmens 
Flechtorfer Mühle. Dort sind nahezu alle erforderlichen Einrichtungen für den kompletten Ar-
beitsprozess eines Mühlenbetriebs angesiedelt. Lediglich zur Zwischenlagerung verpackter 
Endprodukte wird teilweise ein Zwischenlager an einem anderen Ort in einer Nachbarkommune 
genutzt. Das Unternehmen möchte die örtliche Zersplitterung von Unternehmenseinheiten be-
enden und hat dafür Flächen neben dem bisherigen Betriebsgelände erworben. Die Flächener-
weiterung soll dazu genutzt werden, weitere Gebäude als Lager und für die Kommissionierung 
zu errichten. Ferner soll an der Alten Braunschweiger Straße ein eigenes Ladengeschäft für 
den Werksverkauf der Mühle sowie der Müsli- und Backmischungen eingerichtet werden. 
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Durch die Änderung des FNP soll eine gemischte Baufläche sowie eine Wohnbaufläche im be-
nannten Gebiet in eine gewerbliche Baufläche umgewandelt werden. Damit soll eine Festsetzung 
durch den Bebauungsplan als Gewerbegebiet ermöglicht werden. 

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans "An der Mühle" soll auf der Planungsebene der verbind-
lichen Bauleitplanung das bestehende Dorfgebiet in ein Gewerbegebiet geändert werden. Dazu 
werden im Wesentlichen 0,50 ha eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) und 0,10 ha einge-
schränkte Industriegebiete (GIe) als Festsetzungen getroffen. Neben Gewerbebetrieben aller Art 
sind in einem Gewerbegebiet gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) u.a. 
auch Geschäftsgebäude zulässig. Einzelhandel wird in den festgesetzten Gebieten nicht 
ausgeschlossen. 

Der Einzelhandel gehört als Teil der Daseinsvorsorge in Bezug auf seine räumlichen Wirkungen 
zum Regelungsbereich der Raumordnung. Die raumordnerischen Anforderungen erstrecken 
sich dabei auf die bauleitplanerische Ausweisung von Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte 
und die Realisierung von Einzelhandelsgroßprojekten. 

Erreicht ein Einzelhandelsbetrieb die Schwelle zur Großflächigkeit (über 800 m² VKF), greift die 
Regelvermutungsgrenze im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr.2 BauNVO, nach der ab einer Ge-
schossfläche von 1.200 m² nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Verwirklichung der Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
anzunehmen sind. 

Gemäß Abschnitt 2.3 Ziffer 02 LROP 2017 sowie dem Abschnitt 2.1 Großflächiger Einzelhandel 
des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Regionalverbandes Großraum Braun-
schweig 2008 sind neue Einzelhandelsgroßprojekt nur dann zulässig, wenn sie den Anforderungen 
der raumordnerischen Zielsetzungen entsprechen. Der Begriff Einzelhandelsgroßprojekt im Sinne 
des LROP umfasst Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe gemäß § 11 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3 BauNVO. 

Nach Abschnitt 2.3 Ziffer 02 Satz 3 LROP 2017 gelten als Einzelhandelsgroßprojekte auch 
mehrere selbständige, gegebenenfalls jeweils für sich nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe, 
die räumlich konzentriert angesiedelt sind oder angesiedelt werden sollen und von denen in ihrer 
Gesamtbetrachtung raumbedeutsame Auswirkungen wie von einem Einzelhandelsgroßprojekt 
ausgehen oder ausgehen können (Agglomerationen). 

2. Raumordnerische Beurteilung 

Als untere Landesplanungsbehörde teile ich Ihnen unter Bezug auf Ihr Schreiben vom 08.06.2023 
gemäß § 16 Nds. Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung (NROG) und unter Beach-
tung des Landes-Raumordnungsprogramms 2017 (LROP) Abschnitt 2.3 und des Regionalen 
Raumordnungsprogramms 2008 (RROP) Abschnitt 2.1 mit, dass sich der FNP und der Bebau-
ungsplan nicht ausreichend mit dem Thema Einzelhandel auseinandersetzen. Gegen die vor-
gelegten Pläne bestehen, sofern weiter uneingeschränkt Einzelhandelsnutzung zugelassen 
werden soll, erhebliche Bedenken. 

In Bezug auf Einzelhandel ist deshalb bei den vorliegenden Bauleitplänen vor allem zu beachten, 
dass als Einzelhandelsgroßprojekte auch Agglomerationen von mehreren selbständigen, gege-
benenfalls jeweils für sich nicht großflächigen Einzelhandelsbetrieben, die räumlich konzentriert 
angesiedelt sind oder angesiedelt werden sollen und von denen in ihrer Gesamtbetrachtung raum-
bedeutsame Auswirkungen wie von einem Einzelhandelsgroßprojekt ausgehen oder ausgehen 
können, gelten (Abschnitt 2.3 Ziffer 02 Satz 3 LROP 2017). 

Die Gemeinde Lehre hat in jedem Fall die Möglichkeit, dass sich eine Agglomeration im Sinne des 
LROP bilden kann, durch die Planung auszuschließen und darf nicht unbesehen ein Gewerbe-
gebiet, in dem Einzelhandel zulässig ist, unbeschränkt ausweisen (vgl. Arbeitshilfe Einzelhandel 
zum LROP 2017 [1], S. 20; BVerwG, Urteil vom 10.11.2011, 4 CN 9.10). Der unmittelbar in der 
Nachbarschaft liegende NP-Markt ist dabei, abhängig von der Lage des geplanten Einzelhandels-
betriebes, mit zu beachten. 

Der Ortsteil Flechtorf in der Gemeinde Lehre besitzt keine zentralörtliche Funktion, dementspre-
chend sind zentralörtliche Angebote und Einrichtungen sowie Einzelhandelsgroßprojekte im 
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Ortsteil Lehre zu konzentrieren. Einzelhandelsgroßprojekte sind allein schon wegen des zu be-
achtenden Konzentrationsgebotes (Abschnitt 2.3 Ziffer 04; Abschnitt 2.1 Ziffer 06 RROP 2008) 
im Plangeltungsbereich nicht zulässig. Eine Betrachtung der weiteren Ziele der Raumordnung 
zu Einzelhandelsgroßprojekten erübrigt sich. 

Um eine Übereinstimmung der vorliegenden Bauleitpläne mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung herzustellen, bietet sich als eine Möglichkeit an Einzelhandel im Plangeltungs-
bereich komplett auszuschließen. Alternativ kann unter Beachtung der Agglomerationsregelung 
geprüft werden, ob Sonderregelungen für den Verkauf selbst hergestellter oder bearbeiteter 
Produkte (Annex-Handel) getroffen werden können. Rechtsgrundlage für eine solche Festsetzung 
ist § 1 Abs. 9 BauNVO. Voraussetzung für diese Festsetzung ist, dass der geplante Einzelhandels-
betrieb in einem funktionalen und räumlichen Zusammenhang mit einem im Plangebiet ansässigen 
produzierenden Gewerbe- oder Handwerksbetrieb steht. Das bedeutet, dass nur Produkte verkauft 
werden dürfen, die in dem betreffenden Betrieb selbst hergestellt wurden. Die Verkaufsstätte muss 
auch äußerlich erkennbar an den Betrieb angegliedert und als dessen Bestandteil erkennbar 
sein. Eine weitere zwingende Voraussetzung ist, dass die Verkaufsfläche des Annex-Handels der 
Betriebsfläche des produzierenden Gewerbe- oder Handwerkbetriebs untergeordnet sein muss. 
Diese Unterordnung ist durch eine Beschränkung der Verkaufsfläche abschließend zu bestimmen. 

Im Rahmen meiner Stellungnahme möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es mich stark verwun-
dert, dass die Gemeinde Lehre über diese geplante Einzelhandelsentwicklung bei dem gemeinsam 
geführten Gespräch am 09. Juni 2023 nicht informiert hat. 

3. Fazit 

Die Übereinstimmung der vorliegenden Bauleitplanung mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung ist anhand der vorliegenden Unterlagen nicht gegeben. 

Aus diesem Grund ist die 23. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Lehre (LK 
Helmstedt) und die 3. Änderung des Bebauungsplans "An der Mühle" im Ortsteil Flechtorf allein 
schon in Bezug auf das Konzentrationsgebot (Abschnitt 2.3 Ziffer 04; Abschnitt 2.1 Ziffer 06 
RROP 2008) nicht an die Ziele der Raumordnung angepasst und nicht zulässig. 

Aus § 1 Abs. 4 BauGB ergibt sich eine Anpassungspflicht der Bauleitpläne an die Ziele der 
Raumordnung. In dem Zusammenhang weise ich als zuständige untere Landesplanungsbehörde 
unter Verweis auf § 12 ROG vorsorglich auf die Möglichkeit der Untersagung von raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen hin, sofern diese bestehenden bzw. in Aufstellung befindlichen 
Zielen der Raumordnung entgegenstehen. 

Eine Ausfertigung meiner Stellungnahme habe ich der IHK Braunschweig zur Kenntnis übersandt. 

[1] vgl. Arbeitshilfe zum Abschnitt 2.3 "Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels" des LROP, 
herausgegeben vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
September 2017 

Bemerkung: 

Die vorliegende Planung wird ohne Änderung fortgesetzt. Die Kritik an der möglichen 
Einzelhandelsnutzung in der gewerblichen Baufläche betrifft nicht die Regelbarkei-
ten des Flächennutzungsplans der Gemeinde Lehre, da er die Art der baulichen 
Nutzung lediglich nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung durch die Dar-
stellung von Bauflächen bestimmt. Ein allgemeinverbindlicher Ausschluss dezidier-
ter Nutzungen ist im vorliegenden Nutzungszusammenhang planungsrechtlich nicht 
möglich. Da die Stellungnahme wortgleich zur 3. Änderung des Bebauungsplans "An 
der Mühle" abgegeben wurde, wird sie entsprechend auch in der verbindlichen Bau-
leitplanung behandelt werden.  
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6 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) Stellungnahme vom 10.07.2023 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende 
Hinweise: 

Altbergbau 

Nachbergbau Themengebiet Grubenumrisse Altbergbau  
Laut den hier vorliegenden Unterlagen liegt das genannte Verfahrensgebiet zwar im Bereich 
der Ölschieferlagerstätte Schandelah. Allerdings ist es hier nie zum Abbau gekommen. 

Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und 
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS® Kartenserver [Anm.: 
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh]. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den 
Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrun-
des bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/ -untersuchungen 
sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder 
Anregungen. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den raumplanerischen 
Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde 
auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als 
parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme 
ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, 
Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen. 

Bemerkung: 

Das Informationsangebot des NIBIS® wurde ausgewertet und war in die Begrün-
dung zum Vorentwurf eingegangen. Die Information, dass der Geltungsbereich nicht 
von Altbergbau betroffen ist, die Ölschieferlagerstätte und die Informationen zu den 
Baugrundverhältnissen waren bereits Bestandteil der Begründung. 

7 Deutsche Telekom Technik GmbH, NL Nord, Braunschweig Stellungnahme vom 08.06.2023 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i.S.v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauf-
tragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus dem beigefügtem 
Plan ersichtlich sind. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin 
gewährleistet bleiben. 

Bei Bauausführungen (z.B. Änderung der Zufahrten) ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen 
(z.B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit 
möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten so-
wie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit 
Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die 
Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage, der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. 

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Die Realisierbarkeit von Änderungen, Erweiterungen oder der Rückbau vorhandener Grund-
stücksversorgungen kann über unseren Bauherren-Service www.telekom.de/hilfe/bauherren 
 oder Telefon 0800 33 01903 erfragt werden. 

https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
http://www.telekom.de/hilfe/bauherren
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Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Lehre (LK Helmstedt). 

Bemerkung: 

Laut beigefügtem Plan liegen die drei Anschlussleitungen der Alten Braunschweiger 
Straße 29, 29a und 31 im Plangeltungsbereich. Anschlussleitungen sind kein Belang 
der Flächennutzungsplanung. 

8 DFMG Deutsche Funkturm, Produktion Nord, Hamburg keine Stellungnahme 

9 Deutsche Post Real Estate Deutschland GmbH, Bonn keine Stellungnahme 

10 Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH Stellungnahme vom 04.07.2023 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen 
geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine 
Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunika-
tionsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

11 Avacon Netz GmbH, Schöningen keine Stellungnahme 

12 Avacon Netz GmbH, Salzgitter Stellungnahme vom 08.06.2023 

Gern beantworten wir Ihre Anfrage. Durch die im Betreff genannte Maßnahme ist/ sind unsere 
Fernmeldeleitung/en betroffen. Bei Einhaltung der im Anhang aufgeführten Hinweise, haben wir 
gegen das im Betreff genannte Vorhaben keine weiteren Einwände oder Bedenken. 

Änderungen der uns vorliegenden Planung bedürfen unserer erneuten Prüfung. Wir bitten Sie, 
uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Anhang 

Lfd.-Nr.: LR-ID: 0853074-AVA (bitte stets mit angeben) 
Ihr Zeichen: TS 
23. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Lehre (LK Helmstedt)  und 
3. Änderung des Bebauungsplans "An der Mühle" im Ortsteil Flechtorf 
hier: Beteiligung am Verfahren gem. § 4 Abs. 1 bzw. § 2 Abs. 2 BauGB 

Die Anzahl sowie Lage der betroffenen Fernmeldeleitung(en) entnehmen Sie bitte dem beige-
fügten Planwerk der Sparte Fernmelde. 

Bei Fernmeldeleitungen wird ein Schutzbereich von 3,00 m, d.h. 1,50 m zu jeder Seite der je-
weiligen Leitungsachse benötigt. Über sowie unter einer betroffenen Fernmeldeleitung wird ein 
Schutzbereich von jeweils 1,00 m benötigt. 

Innerhalb des Leitungsschutzstreifens von Fernmeldeleitungen dürfen ohne vorherige Abstimmung 
mit uns über dem vorhandenen Geländeniveau nichts aufgeschüttet oder abgestellt werden. Es 
dürfen keine Abgrabungen oder Erdarbeiten vorgenommen und keine Pfähle und Pfosten ein-
gebracht werden. 

Maßnahmen, die den Bestand oder den Betrieb von Fernmeldeleitungen beeinträchtigen oder 
gefährden könnten, sind innerhalb des Leitungsschutzstreifens nicht gestattet. 

Die Versorgungssicherheit bzw. die Funktion von bestehenden Fernmeldeleitungen haben 
höchste Bedeutung und müssen deshalb auch zukünftig konsequent und ohne Einschränkungen 
in ihrem Bestand und Betrieb gewährleistet werden. 

Sollte es durch Ihre Maßnahme zu Leitungskreuzungen mit Fernmeldeleitungen der Avacon 
Netz GmbH kommen, so sind gegenseitige Beeinträchtigungen auszuschließen. Hierfür ist ein 
Gutachten auf Kosten des Verursachers zu erstellen, das nachweisen muss, dass gegenseitige 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen sind. Leitungskreuzungen sind 1,00 m unter betroffenen 
Fernmeldeleitungen vorzunehmen. Bauarbeiten im Bereich von Leitungskreuzungen sind nur 
im Beisein eines fachverantwortlichen Mitarbeiters der Avacon Netz GmbH durchzuführen. 
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Nach Abschluss der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich mit Fernmeldeleitungen ist der Avacon 
Netz GmbH ein Bohrprotokoll/ Lageplan der Leitungskreuzung auszuhändigen. 

Ferner dürfen innerhalb von Leitungsschutzbereichen betroffener Fernmeldeleitungen keine 
tiefwurzelnden Bäume und Sträucher angepflanzt werden. 

Für den Fall, dass Fernmeldeleitungen durch Ihre Maßnahme gesichert oder umgelegt werden 
müssen berücksichtigen Sie bitte, dass die Kosten hierfür durch den Verursacher zu tragen sind. 

Erdarbeiten innerhalb von Leitungsschutzbereichen dürfen nur in vorsichtiger Handschachtung 
und nur nach Einweisung durch unseren Mitarbeiter ausgeführt werden. Hierfür setzen Sie sich 
bitte mindestens drei Wochen vor Beginn der geplanten Maßnahme mit uns unter dem Postfach 
einsatzplanung_uebertragungsnetze@avacon.de in Verbindung. 

Für die tatsächliche Lage der betroffenen Fernmeldeleitung(en) innerhalb des beigefügten Plan-
werkes kann keine Gewähr übernommen werden. Der Unternehmer hat sich durch eine geeignete 
Anzahl von Sicherheitsschachtungen über die Lage von Fernmeldeleitungen zu informieren. 

Anschrift: Avacon Netz GmbH, Region West, Betrieb Spezialnetze Gas,  
Watenstedter Weg 75, 38229 Salzgitter 

Bemerkung: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Träger bei Beachtung seiner Leitungs-
schutzhinweise keine weiteren Einwände oder Bedenken zu Planung erhebt. Bei der 
mitgeteilten Fernmeldeleitung handelt es sich um eine Anschlussleitung, wodurch 
die Belange der Flächennutzungsplanung nicht berührt werden. 

13 TenneT TSO GmbH, Lehrte Stellungnahme vom 16.06.2023 

In der angegebenen Örtlichkeit befinden sich keine Versorgungsanlagen unserer Gesellschaft. 
Daher bestehen von unserer Seite gegen das Vorhaben keine Bedenken. 

14 NLWKN, Betriebsstelle Süd, Braunschweig keine Stellungnahme 

15 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig Stellungnahme vom 07.07.2023 

Gegen die Aufstellung der o.g. Pläne bestehen Bedenken: 

1 Seit 2014 liegen hier wiederkehrend Beschwerden bzgl. Lärm in der Umgebung des Mühlenbe-
triebs vor. Bislang hat der Betrieb, trotz Aufforderung, keinen Nachweis vorgelegt, dass der bis-
herige Betrieb die bereits existierenden flächenbezogenen Emissionskontingente einhält. Durch 
die Erweiterung des Betriebes ist eine weitere Verschlechterung der Lärmsituation zu besorgen. 

2 Im Hinblick auf das künftige Bauvorhaben muss dann der Betrieb als Ganzes die Immissions-
richtwerte an den umliegenden Immissionsorten einhalten. Ein alleiniger Nachweis der Ein-
haltung der flächenbezogenen Emissionskontingente ist nicht ausreichend. 

Bemerkung: 

Nach Aussage des Schallgutachtens können die allgemeinen Anforderungen an die 
gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 

16 BAIUD der Bundeswehr, Bonn keine Stellungnahme 

17 LGLN, RD Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst Stellungnahmen vom 12./13.06.2023 

[Anm.: Die beiden Stellungnahmen sind wortgleich und jeweils zu beiden Planungen in diesem 
Bereich adressiert. Sie nutzen verschiedene Geltungsbereiche als Grundlage der Auskunft: 
Die Stellungnahme vom 12.06.2023 (TB-2023-00591)  benutzt den Geltungsbereich der  
 3. Änderung des Bebauungsplans "An der Mühle", 
die Stellungnahme vom 13.06.2023 (TB-2023-00602)  den Geltungsbereich der  
 23. Änderung des Flächennutzungsplans.] 

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), 
Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als 

mailto:einsatzplanung_uebertragungsnetze@avacon.de
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Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen 
hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei. 

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen 
wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr 
auch für die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind. 

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, bei der alliierte 
Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet 
werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der 
Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten. Die Luftbildauswertung ist 
vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 
Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kosten-
pflichtig. 

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD ca. 16 Wochen ab Antrag-
stellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und dem Baubeginn er-
fahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen eine rechtzeitige Antragstellung. 

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte ich um 
entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars und der 
Rahmenbedingungen, die Sie über folgenden Link abrufen können: http://www.lgln.niedersachse 
n.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-nieders 
achsen-163427.html [Anm.: Der angegebene Link erzeugt eine Fehlermeldung. Alternativer Link: 
https://lgln-kbd.niedersachsen.de]. 

Anlagen: 1 Kartenunterlage(n) [Anm.: Siehe Beginn.] 

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die folgenden Er-
kenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage): 

Empfehlung: Luftbildauswertung [Anm.: Gilt für beide Stellungnahmen.] 

Fläche A [Anm.: Auskunftsflächen entsprechen den Geltungsbereichen der beiden 
Planungen, siehe Anmerkung zu Beginn.] 

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig ausgewertet. 

Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt. 

Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel. 

In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einführung des 
Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, 
da sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von den 
Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden. 

Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur Arbeitserleichterung keine 
weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu. 

Bemerkung: 

Der Gemeinde liegen keine eigenen Erkenntnisse über eine Belastung des Geltungs-
bereichs der vorliegenden Planung durch Abwurfkampfmittel oder andere Kampfmittel 
vor. Sie empfiehlt Grundeigentümern grundsätzlich, vor bodeneingreifenden Maß-
nahmen eine Luftbildauswertung beim KBD einzuholen. 

18 Industrie- und Handelskammer Braunschweig Stellungnahme vom 16.06.2023 

Die o.g. Flächennutzungsplanänderung dient dem Ziel, der Flechtorfer Mühle eine Erweiterung ihres 
angestammten Betriebsstandortes zu ermöglichen. Hierdurch können die betrieblichen Abläufe 
des Unternehmens optimiert und Verkehre zwischen dem Hauptstandort und dem bisherigen 
Zwischenlager vermieden werden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Planung daher uneinge-
schränkt zu begrüßen. 

https://lgln-kbd.niedersachsen.de/
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19 Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade Stellungnahme vom 07.07.2023 

keine Bedenken 

20 Agentur für Arbeit Helmstedt keine Stellungnahme 

21 Finanzamt Helmstedt keine Stellungnahme 

22 Polizeikommissariat Helmstedt keine Stellungnahme 

23 LGLN, RD Braunschweig-Wolfsburg, Katasteramt Helmstedt Stellungnahme vom 12.06.2023 

Zu den o.a. Bauleitplänen stehen keine katasteramtlichen Belange der Planung entgegen. 

24 Gemeindebrandmeister der FFW, über: Gemeinde Lehre Stellungnahme vom 08.07.2023 

Zu dem von Ihnen vorgelegten Entwurf zur 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Lehre nehmen wir als abwehrender Brandschutz gemäß Anforderung in Bezug auf diese Stellung. 

- Löschwasserversorgung: 

Die Löschwasserversorgung in diesem Bereich wird durch das bereits bestehende Trinkwasser-
netz sichergestellt. Inwieweit diese für die geplante Bebauung/ Nutzung ausreichend bemessen 
ist, wird im Zuge der Bauantragsstellung bewertet und zwischen Bauherren, dem Brandschutz-
prüfer des Landkreises Helmstedt und dem abwehrenden Brandschutz der Gemeinde Lehre 
abgestimmt. Grundsätzlich ist gemäß DVGW-Arbeitsblatt 405 von einem Löschwasserbedarf 
von mind. 96 m3/h über die Dauer von 2 Stunden auszugehen, der aufgrund der Änderung von 
gemischten Bauflächen in gewerbliche Bauflächen sichergestellt werden muss. 

- Flächen für die Feuerwehr/ Feuerwehrzufahrt: 

Gemäß den vorgelegten Flächennutzungsplänen werden Feuerwehrzufahrten und Bewegungs-
flächen ausreichend bemessen. Sofern Gebäudeteile weiter als 50 m von einer öffentlichen 
Verkehrsfläche gelegen sind, sind Zuwegungen oder Zufahrten für die Feuerwehr gemäß 
"TB-Flächen für die Feuerwehr" herzustellen. Diese könnten erforderlich werden, eine genaue 
Aussage ist nach Vorlage des genauen Bauantrages möglich. 

Es bestehen außer den oben genannten Punkten keine Bedenken oder weiteren Anmerkungen 
zum geplanten Bebauungsplan und den Ausführungen wird aus Sicht des abwehrenden Brand-
schutzes gefolgt. 

Bemerkung: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Träger keine Bedenken zur vorgelegten 
Planung äußert. Die Äußerungen zur Löschwasserversorgung sowie zu Feuerwehr-
flächen und -zufahrten betreffen nicht die Flächennutzungsplanung. Daher werden 
sie unter Hinweise aus Sicht der Fachplanungen in die Begründung aufgenommen, 
zur Information auf nachfolgender Planungsebenen. 

25 Bürgermeister als örtlicher Zivilschutzleiter, über: Gemeinde Lehre keine Stellungnahme 

 

INTERESSENVERBÄNDE 

IV1 Nds. Landvolk Braunschweiger Land e.V. Stellungnahme vom 04.07.2023 

Wir haben die Planunterlagen für die oben genannten Verfahren erhalten. 

lm Rahmen der vorliegenden 23. Änderung des Flächennutzungsplans sowie des BP plant die 
Gemeinde Lehre neue Flächendarstellungen. Es betrifft eine rd. 0,7 ha große Fläche, die innerört-
lich im Bereich der Mühle im Ort Flechtorf liegt. Auf ihr ist bisher im Wesentlichen gemischte 
Baufläche sowie auch gewerbliche und Wohnbaufläche dargestellt. Mit der vorliegenden Planung 
werden die gemischte und die Wohnbaufläche in gewerbliche Baufläche geändert. 
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Der Flächenwert der Planung beträgt 0,11 Werteinheiten (WE/ha), der des Bestandes (Ist-Zustand) 
0,25 WE/ha. In der Bilanzierung ergibt sich ein Defizit von 0,14 Werteinheiten/ha. Dies entspricht 
einer Fläche von 0,14 ha bei einer Aufwertung um eine Werteinheit/ha. bzw. einer Fläche von 0,07 ha 
bei einer Aufwertung um zwei Werteinheiten/ha. Dieses Defizit ist durch externe Ausgleichsmaß-
nahmen zu ersetzen und darf nicht zu Lasten der Landwirtschaft gehen. 

Die Überplanung landwirtschaftlicher Nutzflächen für außerlandwirtschaftliche Planungen ist 
unbedingt auf das Notwendige zu achten. 

Bemerkung: 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz und die Bestimmung des Ausgleichs sind kein Aspekt 
der Flächennutzungsplanung. 

IV2 Feldmarkinteressentschaft Flechtorf, Hr. H. Hinsch keine Stellungnahme 

 

NACHBARGEMEINDEN 

N1 Stadt Braunschweig keine Stellungnahme 

N2 Stadt Wolfsburg keine Stellungnahme 

N3 Gemeinde Cremlingen keine Stellungnahme 

N4 Gemeinde Calberlah keine Stellungnahme 

N5 Gemeinde Meine keine Stellungnahme 

N6 Stadt Königslutter am Elm keine Stellungnahme 

N7 Samtgemeinde Isenbüttel keine Stellungnahme 

 

ANERKANNTE NATURSCHUTZVERBÄNDE 

AN1 BUND, Landesverband Niedersachsen keine Stellungnahme 

AN2 Naturschutzbund Deutschland (NABU) keine Stellungnahme 

AN3 Naturschutzverband Niedersachsen e.V. (NVN) keine Stellungnahme 

AN4 Niedersächsischer Heimatbund e.V. (NHB) keine Stellungnahme 

AN5 Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Nds. e.V. (LBU) keine Stellungnahme 

AN6 NaturFreunde Deutschlands, Landesverband Niedersachsen e.V. keine Stellungnahme 

AN7 Heimatbund Niedersachsen e.V. (HBN) keine Stellungnahme 

 

ÖFFENTLICHKEIT (DRITTE) 

Stellungnahmen Dritter sind zum Planverfahren nicht eingegangen 
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BEHÖRDEN UND SONSTIGE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 1 
1 Landkreis Helmstedt  Stellungnahme vom 07.07.2023 1 

2 NLStBV, zentraler GB 2, Dez. 22 Planung u. Umweltmanag. keine Stellungnahme 2 
3 Wasserverband Weddel-Lehre  Stellungnahme vom 04.07.2023 2 

4 Unterhaltungsverband Schunter  keine Stellungnahme 2 
5 Regionalverband Großraum Braunschweig  Stellungnahme vom 10.05.2023 2 

6 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)  Stellungnahme vom 10.07.2023 5 

7 Deutsche Telekom Technik GmbH, NL Nord, Braunschweig  Stellungnahme vom 08.06.2023 5 

8 DFMG Deutsche Funkturm, Produktion Nord, Hamburg  keine Stellungnahme 6 
9 Deutsche Post Real Estate Deutschland GmbH, Bonn  keine Stellungnahme 6 
10 Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH  Stellungnahme vom 04.07.2023 6 

11 Avacon Netz GmbH, Schöningen  keine Stellungnahme 6 
12 Avacon Netz GmbH, Salzgitter  Stellungnahme vom 08.06.2023 6 

13 TenneT TSO GmbH, Lehrte  Stellungnahme vom 16.06.2023 7 

14 NLWKN, Betriebsstelle Süd, Braunschweig  keine Stellungnahme 7 
15 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig  Stellungnahme vom 07.07.2023 7 

16 BAIUD der Bundeswehr, Bonn  keine Stellungnahme 7 
17 LGLN, RD Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst   Stellungnahmen vom 12./13.06.2023 7 

18 Industrie- und Handelskammer Braunschweig  Stellungnahme vom 16.06.2023 8 

19 Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade  Stellungnahme vom 07.07.2023 9 

20 Agentur für Arbeit Helmstedt  keine Stellungnahme 9 
21 Finanzamt Helmstedt  keine Stellungnahme 9 
22 Polizeikommissariat Helmstedt  keine Stellungnahme 9 

23 LGLN, RD Braunschweig-Wolfsburg, Katasteramt Helmstedt  Stellungnahme vom 12.06.2023 9 

24 Gemeindebrandmeister der FFW, über: Gemeinde Lehre  Stellungnahme vom 08.07.2023 9 

25 Bürgermeister als örtlicher Zivilschutzleiter; über: Gem. Lehre  keine Stellungnahme 9 

INTERESSENVERBÄNDE  9 
IV1 Nds. Landvolk Braunschweiger Land e.V.  Stellungnahme vom 04.07.2023 9 

IV2 Feldmarkinteressentschaft Flechtorf, Hr. H. Hinsch  keine Stellungnahme 10 

NACHBARGEMEINDEN  10 
N1 Stadt Braunschweig  keine Stellungnahme 10 
N2 Stadt Wolfsburg  keine Stellungnahme 10 
N3 Gemeinde Cremlingen  keine Stellungnahme 10 
N4 Gemeinde Calberlah  keine Stellungnahme 10 
N5 Gemeinde Meine  keine Stellungnahme 10 
N6 Stadt Königslutter am Elm  keine Stellungnahme 10 
N7 Samtgemeinde Isenbüttel  keine Stellungnahme 10 

ANERKANNTE NATURSCHUTZVERBÄNDE  10 
AN1 BUND, Landesverband Niedersachsen  keine Stellungnahme 10 
AN2 Naturschutzbund Deutschland (NABU)  keine Stellungnahme 10 
AN3 Naturschutzverband Niedersachsen e.V. (NVN)  keine Stellungnahme 10 
AN4 Niedersächsischer Heimatbund e.V. (NHB)  keine Stellungnahme 10 
AN5 Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Nds. e.V.  keine Stellungnahme 10 
AN6 NaturFreunde Deutschlands, Landesverband Nieders. e.V.  keine Stellungnahme 10 
AN7 Heimatbund Niedersachsen e.V. (HBN)  keine Stellungnahme 10 

ÖFFENTLICHKEIT (DRITTE)  10 
Stellungnahmen Dritter sind zum Planverfahren  nicht eingegangen 10 


